
2. Tagung der III. Landessynode                                                                     
der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland                                           Drucksachen-Nr. 12.3/1 
vom 17. bis 20. November 2021 in Erfurt 
 
 

Bericht zur Durchführung der Beschlüsse der 1. Tagung der III. Landessynode der EKM   
 vom 14. bis 18. April 2021 (Digitale Tagung)  

 
 

DS-Nr. Betreff Zu Veranlassen Erledigungen 
Verant-
wortl. 

DS 1.3/1B Beschluss der 
Landessynode zum 
Legitimationsbericht 

Nichts zu veranlassen. -  

DS 2/3B Geschäftsordnung der 
Landessynode 

Veröffentlichung im Amtsblatt 
 

Amtsblatt Nr. 5 vom 14. Mai 2021, S. 
108 ff. 

A, A1 

TOP 3 Wahl des Präsidiums Veröffentlichung im Amtsblatt Amtsblatt Nr. 6 vom 10. Juni 2021, S. 
S. 140 

A, GS 

TOP 4  Wahl des 
Landeskirchenrates  

Veröffentlichung im Amtsblatt  Amtsblatt Nr. 6 vom 10. Juni 2021, S. 
S. 140 

A, GS 

TOP 5  Wahl einer Präsidentin 
bzw. eines Präsidenten 
des Landeskirchenamtes  

Veröffentlichung im Amtsblatt  Amtsblatt Nr. 6 vom 10. Juni 2021, S. 
S. 140 

A, GS 

DS 6/2 B Regionalbischofsbericht 
aus den Propstsprengeln 
Eisenach-Erfurt und 
Stendal-Magdeburg 

- Beibehaltung des Modells 
der wechselnden Berichte 
von Landesbischof und 
Regionalbischöfen unter 
Beteiligung von Synodalen 
aus dem jeweiligen 
Sprengel. 

- Anregung, mehr 
theologische Grundsatz- 
und Zukunftsfragen sowie 
kritische Punkte zu 
thematisieren 

Herbstsynoden -  
Bericht des Landesbischofs 
Frühjahrssynode – 
Bericht der Regionalbischöfe 
--------------------------------------- 
So im Bischofskonvent 
besprochen - nichts weiter zu 
veranlassen 
 
 

Bischofs-
konvent 

TOP 7 Antrag des Synodalen 
Jalowski zum 
Finanzbericht 

Aufnahme der Ergebnisse der 
Perspektivgespräche in den 
regelmäßigen Bericht des 
Landeskirchenamtes  

wird aufgenommen A 

TOP 8.1 Wahl der Mitglieder der 
Ausschüsse und 
Beschluss über die 
zahlenmäßige 
Zusammensetzung der 
Ausschüsse 

Veröffentlichung im Amtsblatt Amtsblatt Nr. 6 vom 10. Juni 
2021, S. S. 140f. 

A, GS 

TOP 8.2 Bestätigung der Mitglieder 
des 
Ausgleichsausschusses 
nach § 22 Finanzgesetz 

Veröffentlichung im Amtsblatt Amtsblatt Nr. 6 vom 10. Juni 
2021, S. S. 141 

A, GS 

TOP 8.3 Nachwahl des 1. 
Stellvertreters für die 
EKD-Synode und UEK-
Vollkonferenz 

Veröffentlichung im Amtsblatt, 
Mitteilung an EKD und UEK 
Mitteilung an Gewählte  

Amtsblatt Nr. 6 vom 10. Juni 
2021, S. S. 142 
Mitteilung an Gewählte die EKD 
am 03.05.2021 

A, GS 
A, GS 
A 



DS-Nr. Betreff Zu Veranlassen Erledigungen 
Verant-
wortl. 

TOP 8.4 Wahl der synodalen 
Mitglieder in den 
Bischofswahlausschuss 
gemäß 
Bischofswahlgesetz 
(BischofsWG) 

Veröffentlichung im Amtsblatt  Amtsblatt Nr. 6 vom 10. Juni 
2021, S. S. 141 

A, GS 

TOP 8.5 Wahl der synodalen 
Mitglieder in den 
Nominierungsausschuss 
gemäß 
Dezernentenwahlgesetz 
(DezWG) 

Veröffentlichung im Amtsblatt Amtsblatt Nr. 6 vom 10. Juni 
2021, S. S. 141 

A, GS 

TOP 8.6 Wahl von fünf Mitgliedern 
in die 
Visitationskommission der 
Landessynode  

Veröffentlichung im Amtsblatt Amtsblatt Nr. 6 vom 10. Juni 
2021, S. S. 142 

A, GS 

TOP 8.7 Wahl von zwei Mitgliedern 
in das Kuratorium der Ev. 
Akademie Thüringen  

Veröffentlichung im Amtsblatt Amtsblatt Nr. 6 vom 10. Juni 
2021, S. S. 142 

A, GS 

TOP 8.8 Wahl der Spruchkammer 
nach § 13 
Lehrbeanstandungsordnu
ng UEK 

Veröffentlichung im Amtsblatt Amtsblatt Nr. 6 vom 10. Juni 
2021, S. S. 142 

A, GS 

TOP 8.9 Entsendung zweier 
Mitglieder in den Beirat für 
Gleichstellungsarbeit 
gemäß § 7 Abs. 2 Ziff. 1 
Gleichstellungs-ordnung 

Veröffentlichung im Amtsblatt Amtsblatt Nr. 6 vom 10. Juni 2021, 
S. S. 141 

A, GS 

DS 9/1 B Kollektenplan mit Anlage 
DS 9/2 

Veröffentlichung im Amtsblatt Amtsblatt Nr. 7/2021, Seite 157 B, F2 

DS 10/5 B Ergebnisse der  
AG „Geistliche 
Leitungsämter“ 

- Neuordnung des 
regionalbischöflichen 
Dienstes muss unter 
Berücksichtigung seiner 
Bedeutung umgesetzt 
werden. 

- Supervisorische Begleitung 
der Amtsinhaber 

- Zwischenbericht 2024  
- Befassung mit den 

Umsetzungsmaßnahmen 
zur gemeinsamen 
Aufgabenwahrnehmung 
unter Beteiligung der 
Ephorenkonvente im Lichte 
der Empfehlungen der AG.  

- AG empfiehlt, Predigtstellen 
der Regionalbischöfinnen 
bzw. Regionalbischöfe 
außerhalb der Dienstsitze 
auszuwählen 
 
 

Das geschieht. Die Umsetzung ist 
im verabredeten Zeitplan. 
 
 
 
 
Die Regionalbischöfe sind in 
supervisorischer Begleitung. 
 
Im Zeitplan. Nächste Befassung 
auf dem Superintendenten-
konvent in Eisenach am 
27./28.09.2021. 
 
 
 
Jeder Regionalbischof hat zwei 
Predigtstätten ausgewählt:  
im Süden: St. Georgen Eisenach, 
Augustiner Erfurt, Stadtkirche 
Meiningen, Johannis & Salvator 
Gera (im Wechsel);  

LKR,  
Bischofs- 
konvent 
 



DS-Nr. Betreff Zu Veranlassen Erledigungen 
Verant-
wortl. 

 
 
 
 
 
 

- Evaluation der Umsetzung 
unter Federführung des 
LKR 2026 und 2030   

- In der Evaluation im Jahr 
2026 sollen neben der 
Auswertung der 
Neuordnung 
(Aufgabenwahrnehmung, 
Aufgabenumfang, 
finanzielle Einsparungen) 
auch ihre Auswirkungen auf 
die Kirchenkreise und das 
Superintendentenamt 
einbezogen werden. 

- Erarbeitung von 
Vorschlägen zu den 
Möglichkeiten einer 
teamorientierten 
Weiterentwicklung des 
regionalbischöflichen und 
landesbischöflichen 
Dienstes im Rahmen der 
Evaluation 2030  

- Entscheidung der 
Landessynode über die die 
weitere Organisation des 
regionalbischöflichen und 
landesbischöflichen 
Dienstes möglicherweise 
durch Reduzierung auf zwei 
Stellen für 
Regionalbischöfinnen bzw. 
Regionalbischöfe, jedoch 
sollten auch die Fortführung 
des jetzt beschlossenen 
Team-Modells und 
Alternativvorschläge aus 
dem 
Stellungnahmeverfahren in 
die Überlegungen 
einbezogen werden. 
 

- Überprüfung von 
Möglichkeiten, die 
fakultative Mitgliedschaft 
der Regionalbischöfin bzw. 
Regionalbischöfe in 
Gremien zu reduzieren.  

im Norden: Dom zu Halberstadt, 
Dom zu Stendal, Marktkirche 
Halle, Stadt- und Schlosskirche 
Wittenberg (im Wechsel).  
Die Benehmensherstellung 
erfolgt gerade über das LB-Büro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gremienlisten sind aktuell in der 
Abstimmung im Bischofskonvent 
und werden auf dem 
Superintendentenkonvent 
27./28.09.2021 vorgelegt. 
 



DS-Nr. Betreff Zu Veranlassen Erledigungen 
Verant-
wortl. 

- Vorlage eines 
Gesetzentwurfs zur 
Änderung des Prädikanten- 
und Lektorengesetzes, 
damit die Zuständigkeit für 
die Einführung der 
Prädikanten auf die 
SuperintendentInnen 
übergeht. 

Gesetzentwurf wurde vorgelegt B 

- Überarbeitung des 
Pfarrvertretungsgesetzes 
unter Berücksichtigung der 
veränderten 
Sprengelstruktur. 

AG hat sich am 18.06.2021 
konstituiert, Gesetzentwurf vsl. 
zur 3.Tagung 2022 der 
Landessynode 

P 

- Empfehlung, die 
Regelungen zur Begleitung 
im Vikariat und im 
Entsendungsdienst sowie 
zur gemeinsamen Prüfung 
nach zehnjähriger 
Dienstzeit entsprechend 
den Vorschlägen der 
Arbeitsgruppe anzupassen 
und zu überarbeiten. 

Ergebnis der Beratung P / BiKo 
am 20.09.2021: Vorrang hat die 
Reform der Sprengelstruktur und 
Dienstaufsicht über 
Superintendent*innen, Evaluation 
der weiteren dienstaufsichtlichen 
Aufgaben eines Regionalbischofs 
wird anschließend bearbeitet 

P 

- Einführung des Team-
Modells in beiden künftigen 
Sprengeln. 
Bitte an den Präses, dass 
der Bischofswahlausschuss 
für die Wahl einer weiteren 
Regionalbischöfin/eines 
weiteren Regionalbischofs 
im Sprengel Magdeburg 
zusammentritt und der 
Landessynode einen 
Wahlvorschlag unterbreitet. 

 
 
 
Konstituierung des 
Bischofswahlausschusses am 
03.07.2021 

 
 
 
Präses 

- Auftrag an den Ausschuss 
Gottesdienst, 
Gemeindeaufbau und 
Theologie, sich mit den 
Fragen und 
Herausforderungen für die 
Kirche unter sich 
verändernden 
Rahmenbedingungen zu 
befassen und der 
Landessynode zu berichten. 

 AGGT 
 
 
 
 

 

11.1/1 B Kirchengesetz zur 
Änderung der 
Kirchenverfassung der 
EKM 

Veröffentlichung im Amtsblatt Amtsblatt Nr. 5 vom 14. Mai 
2021, S. 98 f. 

A, A1 

11.2/1 B Kirchengesetz über die 
Struktur der 

Veröffentlichung im Amtsblatt Amtsblatt Nr. 5 vom 14. Mai 
2021, S. 99 

A, A1 



DS-Nr. Betreff Zu Veranlassen Erledigungen 
Verant-
wortl. 

regionalbischöflichen 
Sprengel in der EKM 
(Sprengelgesetz) 

11.3/1 B Kirchengesetz zur 
Ausführung und 
Umsetzung des Zweiten 
Kirchengesetzes zur 
Änderung der 
Kirchenverfassung 

Veröffentlichung im Amtsblatt Amtsblatt Nr. 5 vom 14. Mai 
2021, S. 100 ff. 

A, A1 

11.4/1 B Bestätigung der 
Gesetzesvertretende 
Verordnung über das 
Verfahren zur Regelung 
der Arbeitsverhältnisse 
der privatrechtlich 
beschäftigten Mitarbei-
tenden sowie der 
Auszubildenden für den 
Bereich der 
Evangelischen Kirche in 
Mitteldeutschland u. der 
Evangelischen 
Landeskirche Anhalts 
(ARRG-MK) 
 
 

Veröffentlichung im Amtsblatt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Amtsblatt Nr. 5 vom 14. Mai 
2021, S. 102 

A, A1 

11.5/1  B Bestätigung der 
Gesetzesvertretenden 
Verordnung zum 
ARRG.DW 

Veröffentlichung im Amtsblatt Amtsblatt Nr. 5 vom 14. Mai  
2021, S. 102 

A, A1 

11.6/1 B Bestätigung der 
Gesetzesvertretenden 
Verordnung zur 
Anpassung 
kirchenrechtlicher 
Vorschriften an die 
Anforderungen des § 2b 
Umsatzsteuergesetz 

Veröffentlichung im Amtsblatt Amtsblatt Nr. 5 vom 14. Mai 
2021, S. 103 

A, A1 

TOP 11.7 Änderung des 
Ausführungsgesetzes zum 
Mitarbeitervertretungsges
etz der EKD 

Vertagt auf die Herbstsynode 
2021. 
Bis dahin ist das diakonische 
Profil in den diakonischen 
Einrichtungen näher zu 
definieren. 

Wiedervorlage  
Herbstsynode 2021 

 P, DW 

11.8/1 B Zweites Kirchengesetz zur 
Änderung des 
Besoldungs- und 
Versorgungsaus-
führungsgesetzes der 
EKM aus Anlass des 
Dienstrechtsänderungsge
setzes der EKD 

Veröffentlichung im Amtsblatt Amtsblatt Nr. 5 vom 14. Mai 
2021, S. 103 

A, A1 



DS-Nr. Betreff Zu Veranlassen Erledigungen 
Verant-
wortl. 

11.9/1 B Kirchengesetz zur 
Änderung des 
Verfassungs- und 
Verwaltungs-
gerichtsgesetzes der EKM 

Veröffentlichung im Amtsblatt Amtsblatt Nr. 5 vom 14. Mai  
2021, S. 104 f. 

A, A1 

11.10/1 B Kirchengesetz zur 
Änderung des Kirchlichen 
Zweckverbandsgesetzes  

Veröffentlichung im Amtsblatt Amtsblatt Nr. 5 vom 14. Mai 
2021, S. 104 

A, A1 

11.11/1 B Kirchengesetz zum 
Schutz vor sexualisierter 
Gewalt in der 
Evangelischen Kirche in 
Mitteldeutschland  

Veröffentlichung im Amtsblatt Amtsblatt Nr. 5 vom 14. Mai  
2021, S. 105 ff. 

A, A1 

DS 12/3 B Kirche des gerechten 
Friedens werden 

- Ermutigung an 
Kirchengemeinden, die 
gesellschaftsrelevanten und 
theologischen Fragen im 
Licht der biblischen 
Friedensbotschaft 
gegebenenfalls auch 
kontrovers zu diskutieren. 
Wir gestalten gemeinsam 
und konkret eine Kirche des 
gerechten Friedens.  

- Bitte um eine breite 
Diskussion des Papiers 
„Kirche des gerechten 
Friedens werden“ in den 
Kirchengemeinden und 
Kirchenkreisen mit dem 
Ziel, konkrete 
Handlungsempfehlungen 
und Verantwortlichkeiten für 
deren Umsetzung zu 
benennen. Die 
Propstsprengel der EKM 
werden gebeten, zu 
Austausch und Weiterarbeit 
an dem Papier einzuladen. 
Bei der Organisation und 
Durchführung werden sie 
vom Lothar-Kreyssig-
Ökumenezentrum 
unterstützt.  

- Vorstellung der 
Rückmeldungen des 
Diskussionsprozesses. 

- Alle Kirchenkreise, 
Einrichtungen und Werke der 
EKM, die Diakonie 
Mitteldeutschland, die 
diakonischen Gemeinschaften, 
MilitärseelsorgerInnen, 
Friedensgruppen in der EKM 
sowie alle Landessynodalen 
wurden angeschrieben und um 
Mitwirkung gebeten. 

- Artikel wurden in der EKM-
Intern (Ausgabe Juni 2021) 
und „Einblicke – Ausblicke“ 
(Sommer 2021) veröffentlicht 

- Im Juni 2021 gab es von 
„Glaube und Heimat“ eine 
Themenausgabe Frieden 

-  Das Diskussionspapier steht 
Online zur Verfügung und 
kann dort auch direkte 
kommentiert/diskutiert werden 
(https://gerechterfriede.pti-
ekmd.de/) ➔ hier sind auch 
schon konkrete 
Handlungsempfehlungen zu 
finden 

- Auf Webseite und 
Facebookseite des LKÖZ wird 
auf den Diskussionsprozess 
hinwiesen und zur Mitwirkung 
eingeladen 

- In vier Kirchenkreis-Konventen 
ist der Diskussionsprozess 
bereits vorgestellt wurden 

- In Zusammenarbeit mit dem 
PTI gab es im Juni 2021 eine 
Online-Veranstaltung zum 
Thema Frieden 

- Die Evangelische Schulstiftung 
Mitteldeutschland hat die 

B 
LKÖZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gerechterfriede.pti-ekmd.de/
https://gerechterfriede.pti-ekmd.de/


DS-Nr. Betreff Zu Veranlassen Erledigungen 
Verant-
wortl. 

SchulleiterInnen der 
evangelischen Schulen über 
den Prozess informiert und zur 
Mitwirkung eingeladen. 

- Der Propstsprengel Halle-
Wittenberg bereitet für den 2. 
Dezember 2021 ein 
Podiumsgespräch „Wege zum 
gerechten Frieden“ vor  

- Der Diskussionsprozesse 
„Kirche des gerechten 
Friedens werden“ wird 
Schwerpunkt des für März 
2022 geplanten Thementages 
des Dezernates B 

- Zum Diskussionspapier gingen 
bereits verschiedenen 
Rückmeldungen per Post bzw. 
E-Mail im LKÖZ ein 

- Rückmeldungen und 
Handlungsempfehlungen 
werden im LKÖZ gesammelt 

- Vom 7.-12. Mai 2022 ist ein 
Austausch mit den 
Partnerkirchen der EKM zum 
Thema „Kirche des gerechten 
Friedens werden“ geplant. 
Landessynodale sind zur 
Teilnahme herzlich eingeladen 

   Eine erste Zusammenstellung 
der eingegangen 
Handlungsempfehlungen soll 
Endes des Jahres 2022 
erfolgen. Es wird dann 
geschaut, wer für die einzelnen 
Empfehlungen ggf. für die 
Umsetzung verantwortlich 
wäre.  

DS 13.1/1 
B 

Antrag von Propst Dr. 
Stawenow auf 
Hinausschieben seines 
Ruhestands 

Die Landessynode schiebt 
den Ruhestandsbeginn von 
Propst Dr. Christian 
Stawenow auf seinen Antrag 
vom 21.12.2020 hin bis zum 
01.01.2022 hinaus. 

Verabschiedung von Propst  
Dr. Stawenow am 03.12.2021 

P 

DS 13.2/2 
B 

Antrag des Synodalen Dr. 
Beyer zum kirchlichen 
Handeln während des 
Lockdowns in der Corona-
Pandemie 

Nichts zu veranlassen,  
Antrag wurde abgelehnt 

---  

Verlautbarung der 
Landessynode zur 
Corona-Pandemie 

Übersendung der 
Beschlussdrucksache an alle 
Kirchenkreise  

Erledigt per E-Mail am  
18.04.2021 um 11:30 Uhr 

A 



DS-Nr. Betreff Zu Veranlassen Erledigungen 
Verant-
wortl. 

DS 13.3/2 
B 

Antrag der Synodalen 
Schneider zur Stärkung 
der Arbeit des 
Posaunenwerks der EKM 

Der Antrag der 
Landessynodalen Schneider 
an die Landessynode der 
EKM zur Stärkung der Arbeit 
des Posaunenwerks der EKM 
wird abgelehnt. 
Verweis auf die vorhandenen 
Ressourcen und Anregung 
kirchenkreisübergreifender 
Kooperationen.  
LB wird gebeten, dafür im 
Superintendentenkonvent zu 
werben. 
Bitte an das 
Landeskirchenamt, hierzu 
einen kreativen Prozess zu 
ermöglichen und zu begleiten. 

Im Doppel-HH-Plan 2022/23 ist 
ein Zuschuss für eine 
Honorarstelle eingeplant. 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LB 

 
 

Verantwortlich für die Umsetzung: Dezernat A, GS 
 
 


